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Richtlinien 2002/95/EG und 2011/65/EU sowie die Delegierte Richtlinie (EU) 2015/863 zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten (RoHS) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bartok 
 
Wir haben Ihre Anfrage zu unserer Vorgehensweise bezüglich der Umsetzung der EU-
Richtlinien zu RoHS bzw. der entsprechenden Passagen des ElektroG erhalten und geprüft. 
 
Die gesetzlichen Vorgaben zu diesem Thema werden bei der SECOMP AG wie folgt 
umgesetzt:  
Den Schadstoffgehalt unserer Produkte betreffend, sind wir als Versandhandelsunternehmen 
natürlich selbst auf die Angaben und die Mitarbeit unserer Lieferanten angewiesen. Wir erfüllen 
jedenfalls schon seit der ersten Gültigkeit 2006 die Vorgaben der RoHS-Richtlinien. 
 
Anmerkung: Produkte, die in der Schweiz von Unternehmen, die nicht unserer Firmengruppe 
angehören, bezogen werden, liegen in Bezug auf das ElektroG (hier: RoHS) in der 
Verantwortung der jeweiligen Hersteller oder Importeure. 
Selbstverständlich werden diese Unternehmen durch die SECOMP AG angehalten, nur 
Produkte, die die Richtlinien des ElektroG befolgen, zu liefern. 
 
Bei Produkten, die wir selbst in die Schweiz importieren, treten wir unzweifelhaft als „Hersteller“ 
im Sinn des Gesetzes bzw. der Richtlinien in sämtliche sich daraus ergebende Pflichten ein. 
 
So bestätigen wir hiermit die Konformität unserer Produkte, zu der RoHS(-2)-Richtlinie 
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 sowie der 
Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission zur Beschränkung der Verwendung 
gefährlicher Stoffe in Elektro-und Elektronikgeräten („RoHS 3“). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seite 2 
 

 

SECOMP AG • Grindelstrasse 6 • CH-8303 Bassersdorf • www.secomp.ch • Tel. 044 511 87 00 

Dabei handelt es sich namentlich um folgende Substanzen: 
• Blei (Pb) 
• Cadmium (Cd) 
• Hexavalentes Chrom (Cr) 
• Polybromierte Biphenyle (PBB) 
• Polybromierte Diphenylether (PentaBDE, OctaBDE; DecaBDE) 
• Quecksilber (HG) 
 
sowie neu: 
• Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 
• Butylbenzylphthalat (BBP) 
• Dibutylphthalat (DBP) 
• Diisobutylphthalat (DIBP) 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 
SECOMP AG  
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